
Gemeindevorstand Roßdorf Roßdorf, den 30.11.2017 
 
 
 

Vorlage Nr. II2/7080/17 

 
 

Gemeindevertretung 
zur 12. Sitzung 
am 15.12.2017 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Roßdorf für das Wirtschafts-
jahr 2013 
Anlage:Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 und des          

Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 der Gemeindewerke Roßdorf von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG 

 
 

Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
 
Der Jahresabschluss 2013 der Gemeindewerke Roßdorf mit 
 a) Jahresbilanz, 
 b) Gewinn- und Verlustrechnung, 
 c) Anlagennachweis, 
wird entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes festgestellt.  
Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 
 
 
Begründung: 
 
Der als Anlage beigefügte Bericht informiert über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemein-
dewerke Roßdorf im Wirtschaftsjahr 2013. Die Abschlussergebnisse sind dargestellt und erläu-
tert. Der Jahresabschluss wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und 
Partner AG geprüft. Der Bericht enthält nachstehenden Bestätigungsvermerk: 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 
31.Dezember 2013 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 (Anlage 
4) der Gemeindewerke Roßdorf unter dem Datum vom 31. Juli 2017  den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gemeindewerke Roß-
dorf für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 



den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs-
leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
 
Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass im vorliegenden Jahres-
abschluss Buchungsdifferenzen auf den Verrechnungskonten zwischen dem Eigenbetrieb Ge-
meindewerke Roßdorf und der Gemeinde Roßdorf in Höhe von TEUR 117 zu Lasten der allge-
meinen Rücklage erfolgsneutral ausgebucht wurden.“ 
 
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450). 
 
Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prü-
fungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe 
des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung ab-
weichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Be-
stätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird ver-
wiesen. 
 
Dreieich, 31. Juli  2017                                   
 
 
                                                                      Schüllermann und Partner AG 
                                                                            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

                           Steuerberatungsgesellschaft 

 
                                                             
                                                      Dipl.-Kfm. Harald Reinhart            Dipl.-Volksw. Rainer Reuhl 

                                                             Wirtschaftsprüfer                    Wirtschaftsprüfer 
  
 
 
Der Gemeindevorstand empfiehlt, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 
 
 
Christel Sprößler, Bürgermeisterin 
 
 

( ) einstimmig - dafür - dagegen -  Enthaltungen 


